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eben so leicht in ihre Gewalt bringen können, als sich

entwikeltere dadurch befriedigt fühlen werden. So ist diese

Grammatik ein willkommenes Lehrbuch, daS, in die Hände
recht vieler Schüler niedergelegt, alS Schulbuch mit Segen

z. V. die kleine französische Grammatik von Orell,
oder die größere von Hirzel ersetzen wird, und jeder
selbstthätige, denkende Lehrer, der eben nicht so bequem

an hergebrachten Anschauungsweisen zu hängen gewöhnt

ist, wird sich recht heimlich fühlen, wenn er seine Schüler
durch dieselbe begleitet. Wenn Ahn'S Grammatik im Laufe
von etwa zwei ZahreSkursen theoretisch und praktisch tüchtig

eingeübt ist, verbunden mit dem, was der denkende

Lehrer damit zu verknüpfen Gelegenheit haben wird; so

möchte dann die allseitige höhere Bildung in Erklärung,
Uebertraguiig und allen Arten freier Kompositionen leicht
anzuschließen sein.

S r.

A a r g a°u. Fortgang in Vollziehung des neuen

Schulgesetzes. (Fortsetzung von No. 6 und 7, S 7ä.)
Das Wichtigste, was wir anzuzeigen haben, ist unstreitig die

VollziehungSverordnuiig zum Schulgesetze, daS Gemeindschulwescn
betreffend. Die.Regirung hat dieselbe bereits unterm 6 Herbst-
monal v. I. erlassen; der Druck bewirkte aber eine Verzögerung,
so daß sie der Äantonöschulrath erst zinrerm 26. Nov. an die Be-
zirksschulräthe für sie und zu Handen der Schulpffegen, Gemeindräthe,

Psarrer und Lehrer versenden konnte; er gab ihnen
zugleich die Weisung, eine Anzahl von Exemplaren in ihren Archiven

aufzubewahren, weil er nur noch einen kleinen Vorrath
davon besäße. Da der vorige Jahrgang der Schulblätter das in
Rede stehende Reglement enthält, so begnügen wir uns, auf
dasselbe zu verweisen. Die angebängten Tabellen, die wir nicht
wohl in die Schulblätter aufnehmen konnren, enthalten*):
Stundenpläne für Gesammtschulen, und zwar im Sommer mit
t8 Stunden wöchentlich und im Winter mit ZZ Stunden für deU

Lehrer; S) Stundenpläne für Suecessivschulen mit zwei oder

drei Lehrern, ebenfalls mit Rücksicht auf die Sommer- und Wi»'

') Daß wir den Inhalt der Tabellen angeben, geschieht l<di^
lich um unserer außeraargauischen Leser willen, denen die "
den nicht bekannt sind. Einige Bemerkungen werden
auch für unsre aargäuischcn Leser nicht ohne Interesse sc>"'



Z5t

terschule; v) dreierlei Formulare für EntlassungSzcugniss«, und
zwar für gänzliche Entlassung aus der Gemeindschule, oder für
Entlassung zum Behuf des Eintritts in eine andre Gemeind-
oder Bezirksschule, oder für Entlassung aus der Alltagsschule
zum Behuf des Eintritts in eine Fabrikschule; ü) Formulare
»ur Kontrolirung des Schulbesuches; c) ein Formular für
Abfassung der Schulfondsrechnungen.

Was nun zunächst den Stundenplan für Gesammtschulen
betrifft, so ftud die untere und obere Elementarklasse und die
Fortbildungsschüler im Sommer völlig von einander getrennt
und erhallen ihre besondern Unterrichtsstunden, und zwar die
??î"n Elemcntarschüler 8, die obern 6 und die Fortbildung?-
Ichuler ü Stunden wöchentlich, zusammen <8 Stunden. Im
Winter haben die Fortbildungsschüler 15 Stunden wöchentlich,
Nämlich allein täglich von 8 — 9 Uhr und vereinigt mit den
obern Elementarschülern täglich von 9 — 11 Uhr mit Ausnahme
des SamStageS; sie erhalten in der Stunde von 9 — io Uhr
schriftliche Arbeiten, und diese unterrichtet der Lehrer; das Um«
gekehrte findet Statt in der Stunde von 10 — 11 Uhr- Während

des Nachmittags sind die obern und untern Elementarschüler
vereinigt von 12 —z uhr; in der ersten und dritten Stunde

haben jene schriftliche Arbeiten und diese werden vom Lehrer UN-

a'ä »weiten Stunde ist es umgekehrt. Eben so
verhält es sich am Vormittag des SamStageS, der Nachmittag
aber ist frei. - Daß nach diesem Plane im Sommer die Klassen
völlig getrennt und im Winter nie mehr als zwei Klassen
verbunden sind, das können wir nur billigen, ja, wir erkennen
darin einen offenbaren Fortschritt zum Bessern. Dagegen können
wir unmöglich gutheißen, daß im Sommer Stunden auf den
Nachmittag verlegt sind, nämlich für die untern Elementarschüler

Mondtags und Donnerstags von 1 — 3 Uhr, welche Stunden
"°ch aus den Vormittag ganz gut hätten verlegen lassen,

^ à'" Elementarschüler nur an zwei Wochentagen

n a a
EamStag von 7-10 Uhr) die Schul« zu besu-

Daß bet einer so geringen Stundenzahl die Stun-
ê" ^ Nachmittags nicht zweckmäßig sind, zumal auf dem Lan-
e, vas ist unläugbar; denn an warmen Tagen kommen die Kin«

n
""H dem Mittagessen, schläfrig in düe Schul«

A
Lernen aufgelegt. Wer den Landschulen nahe

auk"v '
werden auch andere Gründe nicht entgehen,

te w»r uns hjcr jedoch nicht weiter einlassen wollen,

âm
^"wîndschulen mit zwei Lehrern bat die untere Schule

aàwöchentlich >8 Stunden, und zwar jede Abtheilung
A " ^ êtunden; jede Abtheilung zerfällt wieder in zwei

nreravtheilungcn, die während der 9 Stunden abwechselnd vom
tyrer unterrichtet und mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt wer-
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den. Die untere Abtheilung hak am Mondtag, Mittwoch und

Freitag von 7 — 9 Uhr/ und dann am Dinstag und Donnerstag

von 1 ^ 2>/2 Uhr Unterricht / die obere Abtheilung dagegen

am DinStag / Donnerstag und Samsrag von 7 — 9 Ubr/ dann

am Mondtag und Freitag von 1 — 2s/^ Uhr. Statt dessen kann

der Unterricht jeder Abtheilung an den genannten Tagen auch

von 7—10 Uhr dauern, wodurch die StachmittagSstunden
wegfallen. Letzteres verdient nach unsern Erfahrungen unssreitig den

Vorzug. Diese zweifache Zeitadrheilung ist in der dritten Hori'
zontalkolonne der Tabelle II durch die Worte „oder auch"
angedeutet. ES hat zwar der Kantonsschulrath durch KrciSschreiben
vom 7. Dez. erklärt/ daß diese zwei Wörlche» zu streichen seien;
aber wir glauben/ es sei dabei ein Irrthum in der Redaktion
mit unterlaufen; denn die Tabelle ist ohne diese beiden Wörtchen
ganz unverständlich. Ganz anders verhält es sich mit dem
Stundenplan fiir'S Winterhalbjahr/ der in der untersten Kolonne
ebenfalls diese Wörtchen enthält/ wo sie aber offenbar unrichtig
stehe»/ also zu streichen sind. Jede Abtheilung hat im Winter
18 Stunden / und zwar die obere Abtheilung an den fünf ersten

Wochenlagen jedes Mal von 8— 11 Uhr/ 1>ie untere von 12 —
3 Uhr; nur am Samêtag kommen beide Abtheilungen von 3 — 11

Uhr zusammen. Der Nachmittag des SamslagS ist frei. Jede
der beiden Abtheilungen besteht aus zwei Untcrabthcilungen / die

abwechselnd vom Lehrer unterrichtet und schriftlich beschäftigt
werden; die untere Schule enthält die Kinder der vier ersten

Schuljahre. — Die obere Schule begreift in sich die obere

Klasse der Elementarschule/ bestehend aus zwei Abtheilungen,
und die Fortbildungsschule/ ebenfalls in zwei Abtheilungen zer'
fallend; sie umfaßt also auch vier Jahrgänge. Jede Abtheilung
der ober» Elementarschülerklasse hat wöchentlich im Sommer 7/
im Winter 28/ die Fortbjldungsschüler haben im Sommer wö>

chenrlich 4/ im Winter 15 Stunden. Im Sommer sind sie völlig
von einander getrennt/ und vier Unterrichtsstunden wöchentlich
fallen auf den Nachmittag. Im Winter ist die Stunde von 8 --9
Uhr an den fünf ersten Wochentagen für die Fortbjldungsschüler
allein bestimmt/ von S — il Ubr kommen die Elemcntarschülcr
dazu und werben in der Stunde von 9—10 Uhr vom Lebrer
unterrichtet, während die FortbtldungSschüler schriftliche Beschäftigung

haben; in der Stunde von 10 — n Uhr findet das U>n-

gelchrte Statt. Am Vormittag des SamsragS und an den fituf
ersten Wochentagen von 12 — 2 Uhr besuchen die beiden Abtheilungen

der Elemcntarschülcr (ohne die FortbildungSschülcr) gt'
meinschaftlich die Unterrichtsstunden. Bei dieser oe-mrichtung hat

der Lehrer wöchentlich im Sommer 18/ im Winter ZZ Stunden
zu geben. Wir kennen die Gründe nicht/ welche die oberste

Schnlbehörde bestimmt haben / im Winter die Nachmittagöschule,
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schon um 12 Uhr beginnen zu lassen, Aber eS will uns scheinen/
es wäre besser.Hwenn die^Stunden erst um I Uhr ihren Anfang
nähmen. Hat der Lehrer am Vormittag seine Pflicht gethan,
so bedarf eGoch einiger Erholung, die ihm aber kaum zu Theil
wird, wenn er sogleich nach dem Mittagessen wieder an'S Werk
geben muß. Wer aus Erfahrung weiß, wie das Unterrichten
unmittelbar nach dem Essen schwer fällt, und wie der Mensch da
selten so recht zu seinem Thun aufgelegt sein kann, wird UNS

hierin wohl beistimmen müssen. Auch für das Familienleben sind
die zwei Stunden von ll — 1 Uhr nicht unerheblich, weil oft
Kinder nur mit Mühe in einer Stunde nach Hause gehen, essen

und wieder in die Schule zurückkehren können. ' Wir übergehen

die Tabelle, welche sich auf Schulen mit drei Lehrern be-

zieht.

ES scj uns gestattet, noch ein Wort über die in der angk«
führten Tabelle gebrauchte Bezeichnung der Klassen zu sagen.
Die zwei Hauptklassen, in welche die Alltagsschule zerfällt, sind
nicht überall gleich gebildet. In einer Gesammtschule enthält die
untere Hauprklassc der Alltagsschule die Kinder der drei ersten

Jahreskurse (oder Schulmhie), die obere Hauptklasse dit Kinder
vom älen, Lten und 6ten Schuljahre; ihnen folgen als dritte
Klasse die FortbildungSschülcr, im 7ten und Lten Schuljahre sie.
vend. Nach Z. 3 der VollziehungSverordnung zerfällt die AlltagS-
schule in der Regel in scch s Abtheilungen, weil sie sechs
Jahrgänge in sich begreift, und dazu kommen noch die zwei Abtheilungen

der Fortbildungsschule, so daß die Geineindschulê 8 Ab'
thekungen hat. Nun fuhrt die Tabelle I zwar allerdings ein«
unke« und eine obere Klasse der Allragsschülcr, sodann die Klasse
der FortbildungSschüler auf, sagt aber in einer Anmerkung unter
dem Stundenplan der Commerschule! Jede Klasse zerfällt
» » zwei Abtheilungen, die abwechselnd v 0 in Lehrer
unterrichtet und mit schriftlichen Arbeiten beschäftigt

werden. Somit steht diese Tabelle im Widersprüche mit
dem Z. Z des R-glcm-ntS, weil sie die AlltagSschllle nur in
4 statt in 6 Abtheilungen spaltet. — Die römischen Zahlen I, II
und III, durch welche die einzelnen Klassen, oder auch Abtheiln»,
gen von «lassen bezeichnet sind, haben nicht anfallen Tabellen die
gleiche Bedeutung. Di«S erschwert die Uebersicht und eine klare

nschauung, besonders wenn man einzelne Tabellen mit einander
rgitjchcn will. Die Sache wäre wohl viel einfacher geworden,

den",""" die Kcmeindschule i» 8 «lassen abgetheilt und diesel.

De
'senden Kahlen 1 - 8 bezeichnet hätte.â To»mulare für die EntlassungSzeugnisse sind zweckmäßig,

und der «antonsschulrath hat sehr wohl gethan, dreierlei For-
muiaie zu geben, wie oben bereits »»gegeben ist; denn dadurch
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hat,r besonders in Beziehung auf Fabrikschulen Unterschleifev
vorgebeugt.

Die Formulare zur Kontrolirung des Schulbesuches enthalten:

1) einen Schulrodel, 2) einen Versäumnißrodel, Z) ein
Formular, wonach der Lehrer monatlich die vorgefallenen Ver»
säumnisse der Schulpflcge und dem Inspektor anzuzeigen hat,
4) ein Formular, wonach die Schulpflege die straffälligen Schul'
Versäumnisse dem Gemeindralhe zu überweisen hat, 5) das For»
mular eines Rodels, in welchen die Schulpflege den Inhalt der

Verzeichnisse 3 und 4 und des gemeindräthlichcn Berichtes einzutragen

hat, 6) ein Formular.sür Gerichterstattung der Schulpflege
an den Inspektor über dw'gahl der Versäumnisse, Ueberweisung
an den Gemeinderath, B-strafung und Vollziehung. Die Art,
wie hier die Kontrolirung des Schulbesuches geführt werden
muß, verursacht allerdings vieles Geschreibe, und man hat seine

Noth, um von den Schulpflegen, ia hie und da von Lehrern die
vorgeschriebenen Berichte zu erhalten. Manche wissen gar nicht,
wie sie die Tache einrichten sollen; oft werden die Formulare so'

gar nicht einmal verstanden. Glücklicher Weis« hat sich der Kan'
tonSschulrath (am Ä. Jan bereits erklärt, daß er all« diese

Formulare in gehöriger Anzahl wolle lithographiren lassen,
wodurch den Schulpflegen, und namentlich ihren Aktuaren mancher
Schweißtropfen alliährlich erspart wird. — Uebrigens möchte»

wir in Betreff dieser Formulare noch Folgendes bemerken. Die
Tabelle auf S. 11 lu. c beginnt mit den Worten: «Am Ende
des MonatS schreibt der Lehrer alle Ki nder, die 3

oder mehr halbe Tage im vergangenen Monate
versäumt haben, nach ihren Nummern sie bezeichnend,
sammt den angegebenen EntschuldigungSgründen
in folgendes Verzeichniß (diesen Worten folgt ein
Formular des Verzeichnisses; dann heißt es weiter).ünd gibt dieses
der Echulpflege, so wie -in Doppel davon dem Inspektor." Es
wird hierdurch dem Lehrer die Befugniß ertheilt, Versäumnisse
u nter dwet h alben Ta gen gar nichl zu verzcigen. Dies
steht im Widerspruche mit dem Schulgesetze und der Vollzie-
hungSverordnung; denn jenes sagt in §. Zo und diese im Z. 49,
der Lehrer solle das Verzeichniß der Versäumnisse alle Monate
der Schulpflege vorlegen; in beiden Stellen ist keine Ausnahme
aufgestellt, es sind somit alle Versäumnisse zu verstehen.

DaS Formular für Abfassung der Schulfondsrechnungen hat
vor dem bisherigen Formulare einen sehr bedeutenden Vorzug,
indem es den verwendbaren und unverwendbaren Bestandtheil
des Schulfonds (die Schulkasse und das Schulgut) völlig von
einander scheidet, so daß über Beide gesondert« Rechnung abgelegt

werden muß. Das alte Formular hatte den großen
Nachtheil, daß <s in der Rechnungsrestai»» Verwendbares und tlnver-
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wendbares vereinigte; denn da die Restanz in der nächsten Rech,

nung unter dem Verwendbaren erschien/ so wurde dadurch sehr

oft ein Theil des Schulgules verausgabt/ und daher läßt eS sich

auch erklären/ daß an manchen Orten die Schulgüter noch so

erbärmlich klein sind. Es fst ein wichtiger Schritt zum
Bessern/ daß dieses Uebel nun beseitigt ist; hoffen wir daher/ daß

auch so manche andre Schattenseite in der Verwaltung der Schul-
fonde sich bald in eine Lichtseite verwandle. Man kann nicht
verkennen/ daß in dieser Beziehung an manchen Orten nicht die

beßte Ordnung geherrscht habe. Davon überzeugte sich der Kan-
tonSschulrath selbst/ als er im vorigen Jahr zum Behuf seiner

Vorschläge, die er in Betreff der gesetzlichen StaatSbciträge an
die Lehrerbesoldungen der Regirung zu machen hatte, von den

SchulfondSrechnungen des Jahres 18Z5 selbst Einsicht nahm.

Er hat daher in einem KreiSschreiben (26. Jan. d. I.) den Be-

zirkefchulräthen volle Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand

anempfohlen.und sie aufgefordert/ den Gemeinden zu ver«

deuten, daß bei mangelhafter RcchnungSstellung der Etaatsbei-

trag künftig aufhören werde, und diejenigen Gemeinden, welche

zur Bestreitung ihrer Schulausgaben bisher von den schulpflichtigen

Kindern Schulgelder bezogen haben, anzuweisen, solche

künftig nur nach Vorschrift des Z. 9r des neuen Schulgesetzes
zu beziehen. Im nämlichen Kreisschreiben wurden die Bezirks-
schulräthc ersucht, zu Handen des Kantonsschulraths über allfällig

vorhandene Bruderschaflsgütcr und über die Benutzung
ihres Ertrages Erkundigungen einzuziehen, von welchem Schritte
man sich kaum ein ersprießliches Ergebniß versprechen darf. —
Da sich übrigens der Kantonsschulrath veranlaßt sah, den Ve-
zirksschulräthcn volle Aufmerksamkeit auf das Schul-
fondSrechuungSw esen anzuempfehlen; so läßt sich mit
Grund annehmen, daß der Sache nicht immer und überall die

gehörige Aufmerksamkeit geschenkt wurde, waS den VezirkSschul-
räthen eben nicht zum Lobe gereicht; denn hätten sie strenge Aufsicht

geführt, so hätte» die CchulfondSrcchnungen keinen Stoff
zu einer solchen Rüge enthalten können; eine indirekte Rüge aber
wird Jedermann in jenem KreiSschreiben erkennen.

Gert der Bekanntmachung des Reglements sind bereits auch
einige Verfügungen getroffen worden, die sich auf dasselbe bezte»

.^."'"'Sen Jahre (7. Dezember) ersuchte der
Kantonsschulrath die Bezirksschulräthc, die katholischen Echulpfl-g-n

-V m „ ^ «»f den Anfang des täglichen Unterrichts
b'â°z"bung der r^glementarischen Vorschriften zu ach-

n
Unterricht im Sommer Morgens um 7 Uhr,

' c? °br,u b-ginnen hat. - Da der §. -8 des Schul-
^ ^ S. äg, i67 und 130 des Reglements von halb-

rahrlrch abzufassenden Verzeichnissen derjenigen Linder sprechen,
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welch« das schulpflichtige Alter erreicht baden î so hat der KantonSschulrath

auf eine Einfrage, ob nun auch halbjährliche Aufnahmen

geschehen sollen/ sich veranlaßtgefunden, den Bezirksschulräthen
(am tt. Zan.) zu eröffnen: bei der ersten Entwerfung des

Schulgesetzes habe man halbjährige Kurse angenommen, aber der große
Rath habe dann in der That ganzjährige Kurse festgesetzt, und
es sei wahrscheinlich aus Versehen die ursprüngliche Fassung des

§. 28 stehen geblieben/ welche den Pfarrgeistlichen die halbjährliche

Einretchung des Verzeichnisses der schulpflichtigen Kinder
zur Pflicht machte/ und dieser Fehler sei dann auch in die
betreffenden §, §. des Reglements übergegangen; somit habe der

Psarrgeistliche der Schulpflege, diese dem Lehrer, und dieser dem

Inspektor nur einmal, nämlich am Anfange eines jeden
Schuljahres, das erwähnte Vcrzeichniß zu übergeben. — An den

KantonSschulrath kam auch die Einfrage, wem Lehrer an Fabrik«
schulen, die meistens von Kindern aus mchrern Gemeinden
besucht werden, die Lbsenzenvcrzeichnisse zu übergeben haben, da

»in Gemeinderalh ein außer seiner Gemeinde wohnhaftes Kind
Nicht zur Buße anhalten könne. Er erklärte hierauf m einem
KreiSschreiben (vom 25. Januar d. Z.): jeder Fabrikschüler, welcher

die Elementarschule vollendet hat, ist wegen Versäumnissen
der Kabrikschule von demjenigen Gemeindrathe zu bestrafen, in
dessen GemeindSbczirk die Fabrik liegt; wenn jedoch Kinder, wel.
chc die vorschriftmäßige Entlassung aus der AlltagSschule noch

nicht erhalten haben, dem Gesetze und Reglemente zuwider in
eine Fabrik getreten sind, so hat die Abwandlung aller Versäumnisse

der Alltagsschule, und zwar Tag für Tag, von dem Ge-

meindrathe des Wohnortes dieser Kinder zu geschehen, was den

betreffenden Gcmeindräthen ,u eröffnen ist. — Endlich hat der

KantonSschulrath, theils durch die Verschiedenartigkeit, theils
und besonders durch die UnVollständigkeit der ihm bis dahin
eingegebenen bezirksschulräthlichen Berichte über die Anmeldungen für
den Eintritt in'S Lehrerseminar veranlaßt, den Bezirksschulrä,
then ein Formular für solche Berichte vorgeschrieben (26tVktob.
I8Z6-).
' Sin weiteres Kreisschreiben betrifft die Erbauung neuer

Echulhàser. ES haben nämlich öfter Gemeinden, welche im
Falle waren, neue Schulhäusec zu erbauen, solche Baupläne ein.
Hegeben, die weder dem vorhandenen Bedürfnisse entsprachen,
noch den guten Gcschmak befriedigten. ES hatte «der schon der

alle KantonSschulrath solche Pläne zu Schulhäusern, welche für
verschiedene Gemeinden berechnet sind, lithographiren lassen. De»
KantonSschulrath macht« die Bczirksschulräthe auf dieses

aufmerksam Nov. v. Z.) mit der Weisung, sie sollten, wenn
eine Gemeinde ein neues Schulhaus z» erbauen habe, und nichb

dabei auf ganz besondere örtliche Verhältnisse Rücksicht zu neh'
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men sei, ihm stets vorher, ehe dieselbe Baupläne fertigen lass«,

davon Anzeige machen, damit ihr zur Ersparung der linkosten

von den vorhandenen Plänen ein einsprechender zugestellt werden

tonne. Diese Fürsorge ist lobenSwerth. Was aber die Pläne
selbst betrifft, so ist zu wünschen, daß dieselben im Innern der
Gebäude Geräumigkeit und höchste Zweckmäßigkeit, im Aeu-
ßern dagegen eine ge ällige Einfachkeit crzwecken und allen
nutzlosen Prunk bei Seite lassen. Vor noch nicht gar langer Zeit
hat eine unbemittelte Landgemeinde ein neues Schulhaus erbaut,

dessen Portal allein gegen 120 Frk. kosten .soll, eine Ausgabe,
die hätte erspart und vielleicht zweckmäßiger für Echulmateria-
lien verwendet werden können.

Was den Lehrstand betrifft, so wurde (am 16. Sept. v. I.)
eine Wahlfähigkeirsprüfung für Lehrerinnen an Mädchenschulen
abgehalten.; Die WahlfähigkejtSzcugnisse wurden bald (00. Sept.)
beschlossen und die betreffenden Stellen (am 2^'. Ott ausgeschrieben.

Da jedoch nicht alle Lehrerinnen sich zur Prüfung gestellt
hatten, so gab der Fantonsschulrath (am 30. Sept.) den Be«

zirksschulräthe» die Weisung, denjenigen welche die Prüfung
nicht bestanden hatten, zu erklären, daß ihre Anstellung nur
eine.provisorische sei, und daß sie, wenn sich in Folge der AuS'
schrcibung wahlfähige Bewerberinnen für ihre Stelle» melden
würden, denselben zu weichen hätte». — Wahrscheinlich um
solchen Lehrerinnen die Erlangung eines WahlfähigkcilszeugnisseS
zu erleichtern, und weil Wünsche dcr Art laut geworden waren,
zeigte sich der Kantonsschulrath geneigt, einen LehrkurS für
Lehrerinnen an Mädchenschulen zu veranstalten, insofern sich dafür
eine entsprechende Theilnahme kund geben sollte. Er beauftragte
daher die VczirkSschulrätho (23. Ecpl), die Lehrerinnen im Kt.
Aargau von seiner Absicht in Kenntniß zu setzen und denselben
zu bemerken, daß diejenigen, welche es bedürften, vom Staate,
wie die Gemeindschullehrer, unterstützt werden sollten. ES ist
aber bis jetzt ein solcher LehrkurS nicht zu Stande gekommen.
Hätte der Kantonsschulrath seine dieSfälligc Absicht vor Abhaltung

der Wahlfähizkeitsprüfung eröffnet, so wäre das Ergebniß
sehr wahrscheinlich ^ g^z anderes gewesen. — Am Z. und
Nov. fand die Schlußprüsung der Lehrer Statt, welche den
Wiederholungskurs im Seminar zu Lenzburg mitgemacht hatten.
Es waren Lehrer aufgenommen worden; Ü2 bestanden die
Prüfung und ül wurden in verschiedenen Stufen wahlfähig.

^^tonSschulrath harte die BezirkSschulräthe und besonders

-I ?" di-s-r Schlußprüfuug einladen l.sseu, und

^ derselben dabei zugegen. Das Er-

wià<"5 »srculich Die Landschulen haben so-
mit w.eder eine scho»- Anzahl wahlfähiger Lehrer gewonnen. Zu
bedauern ist nur, baß du Wahlfähigkeitszeugnisse erst etwa »
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Msnat« nach dem Schlüsse des WiederholungSkurseS ausgefrrtigt
wurden. Diese Verzögerung wird dadurch erklärlich, daß dec

Kantonsschulrath im gleiche» Monat auch noch die zweite
allgemeine WahlfäbigkeitSprüfung mit 88 Bewerbern um Lehrer-
stellen an Gemeindschulen abhalten ließ. Dieselben wurden in
3 Abtheilungen geprüft; für jede wurden 2 Tage verwendet.
Da auch die Gchlußprüfung für den Wiederholungskurs 2 Tage
gedauert hatte, so erstreckte sich die Prüfung aller t29 Lehrer
auf 8 volle Tage. Nachher zirkulirten die schriftlichen Arbeiten,
deren Anzahl sich auf 600 belaufen mochte, bei den 9 Mitgliedern

der Prüfungskommission, und zu ihrer Durchsicht war eine

geraume Zeit erforderlich, zumal da die Mitglieder der
Prüfungskommission die Pflichten ihres besonderen Amtes zuerst zu
erfüllen hatten. Daß st« arbeiten mußten, oft bis in die sväte
Nacht hinein, dafür bürgen die Zlkren, und daß sie gewissenhaft

prüften, dafür bürgt die in den Schlußberathungen Statt
gehabte Uebereinstimmung der Ansichten und Urtheile über die

Geprüften. — Dalnit jedoch die Lehrer unter der angedeuteten
Verzögerung im Geschäftsgänge nicht leiden müssen, verordnete
der «antonsschulrath, daß ihnen die gesetzliche Besoldung vom
Tage der Prüfung an ausbezahlt werden soll. — Im Anfang'des
MaimonatS d. I. wurde ein zweitet LehrkurS im Seminar eröffnet.

Zu der Vorprüfung, welche die Aufnahme bedingte, hatten
sich 63 Kandidaten gestellt, von denen jedoch nur 30 aufgenommen
wurden. In dieser Prüfung haben sich besonders diejenigen jungen

Leute ausgezeichnet, welche seit längerer Zeit eine BczirkS-
schule besucht halten. Am Seminar bestehen nun zwei Lehrkurse
neben «inander. Das Ersprießliche dieser Einrichtung ist bereits

in unserem früheren Berichte angedeutet worden.
Wenn die vorhandenen Lehrmittel schon sehr viel zu wünschen

übrig lassen, so ist doch auch hiefür Einiges geschehen. Der
Kantonsschulrath forderte (23. Aug.) durch die Bezirksschulräth«
von den Inspektoren Bericht über die seit Einführung des neuen

Schulgesetzes geschehene Ertheilung des Religionsunterrichtes
an den Gemeindschulen und über die dazu benutzten Lehrmittel.
Bald nachher (t). Sept.) bestimmte er für die reformirten oder»
Gemeindschulen das „neue Testament nach der Lutherischen

(kirchlich anerkannten) Uebersetzung" als obligatorisches

Schulbuch und verordnete, daß dasselbe a!S solches eingeführt

und gebraucht werden soll. Diese Verordnung wurde
jedoch in Folge einer von dem reformirten Kirchenrathe bei der

hohen Regirung erhobenen Einsprache (am 2s. Okt bis auf
Weiteres wieder zurückgezogen. Später (30. Jan. d.Z.) bestimmt«
die Regirung den „Auszug aus den biblischen Geschieh'
ten, von Christoph Gchmid" als religiöses Lehrbuch für
die mittlern Klsssen der katholische» Gemeindschulen, und der
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KantonSschulrath beauftragte (à t. Feb.) die UnterbehSrden

mil der Vollziehung dieses Beschlusse». Zu gleicher Zeit wurden
auch die von dem zürcher'schen ErziehungScathe in den dortigen
Primärschulen eingeführten Vorlegeblätter für den
Zeichenunterricht als obligatorisches Lehrmittel für die Zeichenschulen

des Kantons Aargau erklärt. Endlich hat der KantonS-
schulrath drei von Billiger in Aarau herausgegebene Kärtchen zur
Anschaffung für Gemeindschulen empfohlen. DaS erst« enthält
die beiden Erdhälften, das zweite Europa und das dritte die

Schweiz. Sie kosten zusammen 3 Batz., einzeln 3 Kreuzer und

in größerer Anzahl 1 By.
Von den Staatsbetträgen an die Lehrerbesoldungen für daS

Jahr 1836 hat der KantonSschulrath einen Theil ausgerichtet.
Die Vorarbeiten dazu sind in unserm frühern Berichte bezeichnet.

Mit den hicfür nöthigen Eingaben der betreffenden Gemeindräthe

ging eS zum Theil sehr langsam; eS gibt Gemetndrätht, die

dreimal aufgefordert werden mußten, bis ste die nöthigen Schriften

einreichten. Die Nachsicht der Oberbchörde ist hier sehr am

unrechten Platze. Der KantonSschulrath hat schon im vorigen
Jahre einen letzten Termin gestellt, daS Nämliche aber auch in
diesem Jahre schon wieder gethan. Auf dieses wiederholte Mahnen

verlassen sich die Ortsbehörden; der KantonSschulrath selbst
und die Bezirksschulräthe sind damit nur geplagt und vermehren
so unnöthiger Weise in großem Maße ihre Geschäfte. Warum
läßt man saumseelige Gemeindräthe nicht^durch eigenen Schaden

klug werden?

Es möge gestattet sein, hier einige Wünsche anzureihen, die
mehr oder weniger von allgemeinem Interesse sein dürften.

->) Das Schulgesetz und die Vollziehungsverordnung sind
gegeben; aber daS Landvolk kennt sie nicht- Sie sind im Kantons-
blart allerdings abgedruckt und in besondern Exemplaren den
Behörden, Pfarrern und Lehrern zugestellt worden. Ist aber damit
auch dem Volke gedient? Kaum der zwanzigste Theil einer
Gemeinde hat Kenntniß davon. Woher sollten auch aste diese Leute
das Schulgesetz und Reglement erhalten? Und wenn sie auch
Exemplare besaßen, sie könnten sich in der großen Masse von 8Z.
wohl kaum zurecht finden. Und doch liegt sehr viel daran, daß
alle Eltern gerade diejenigen Bestimmungen genau kennen, die
ihnen ihre Pflichten vorzeichncn, und gegen die sie sich so leicht
verfehlen. Wahrhastig sie fehlen oft bloß aus Unkenntniß des

»irr
Reglements; wir kennen mehrere Fälle dieser

^cr, die eine unverschuldete Unkenntniß bü-

d» Schul« ungemein abgeneigt; e«
bildet sich dadurch »ach „nd nach ein gefährlicher Widerwillen
gegen Alles, was sich ^f das Schulwesen bezieht. Wenn dem
Staat und den Freunden der Volksbildung das Gedeihen der
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zen Auszug aus dem Schulgfttze und Reglement«, der genau
das enthalte, was den Eltern zu wissen nothwendig ist Jeder
Vater, der ein Kind in die Schule schickt, erhalte einen solchen

Auszug. Man wende nicht ein: das sei Sache der Eltern; der

Staat habe bloß die Gesetze zu erlassen und für deren Vollzie,
hung zu sorgen. Wenn der Staat cS nicht dahin bringt, daß

alle seine Angehörige seine Gesetze, und namentlich alle Eltern
die sie berührenden Bestimmungen seines Schulgesetzes und seiner

VollziehungSverordnung kennen; so bat er — als Erziehungsanstalt

selbst — seine Aufgabe nicht begriffen. Wenn hier der Ort
dazu ware, so könnte man leicht noch weiter gehen und behaupten

: entstehen nicht so viele Prozesse lediglich aus der Unkenntnis

der Gesetze? Der Staat verfährt wie ein Lehrer, der
seinen Schülern Regeln aus einem Buche vorliest und sich nicht
darum kümmert, ob sie dieselben verstehen oder nicht. — Eine
solche Lage der Dinge ist freilich in der ganzen gebildeten Welt
so allgemein, daß Vielen der Wunsch nach einer Aenderung ganz
sonderbar erscheinen mag; allein nichts desto weniger lebt der

ungebildetere Theil des Volkes in Absicht auf die Gesetzgebung in
einer fast gänzlichen Blindheit; dieser Zustand der Staaten ist

unnatürlich und unserer Zeit völlig unwürdig- Ist es nicht eine

wahre Satyre auf den gepriesenen Zeitgeist unsers aufgeklärten
Jahrhunderts, daß so Viele von den Gesetzen erst dann Kenntniß
erhalten, wenn sie dagegen fehlen?

ü) Schon in unserm früheren Berichte haben wir mit
ausführlicher Begründung auf die Nothwendigkeit hingewiesen, die

oberste Schulbehörde möchte ihre allgemeinen Bekanntmachungen
durch das Kantonsblatt ergehe» lassen, um s» vieles Geschreibe

zu beseitigen und einen rascheren Geschäftsgang zu erzielen. Die
oben in Absicht auf die Staatsbeiträge an die Lehrerbesoldungen
bezeichneten, von trägen und sorglosen Nnterbchörden verschuldeten

Hemmungen im Geschäftsgänge sprechen laut für die Zweckmäßigkeit

unsers Vorschlages; denn wenn solche Kundmachungen
im Kanlonsblatte erscheinen, so lesen sie doch auch noch (und
wenn auch nur einige und wenige) andere Personen, die etwa
die Verlern im Gemeindrathe oder in der Echulpflcge an ihre
Obliegenheiten erinnern; und lieft Behörden werben sich doch

auch einigermaßen thätiger zeigen, wenn sie sehen, daß auch

andere Bürger wissen, was sie thun oder nicht thun. Wenn dann
eine solche Kundmachung erschienen ist, so kann sich keine

Behörde mit llnkenntn ß der Sache entschuldigen, wie dies der

Fall ist, wenn etwa ein Brief verloren wird oder verloren worden

sein muß. Man halt« dann streng auf die angesetzten
Termine und lasse die Schläfrigen dir selbstverschuldeten Folgen >h'

rer Zährlässigkcit auch tragen. Wahrhastig das bisherige Mahn»
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system leistet der Nachlässigkeit nur Vorschub. Im Kanton
Zürich verfährt man aus eine ähnliche Weise. Wir haben von
den beiden (im Januar- und Februarheft d. I.) erschienenen

Verordnungen des dortigen ErziehungSratheS gedruckte Exemplare

gesehen, welche den Unterbchörden und allen betreffenden
Personen zugestellt worden sind; eine große Masse von Schreibereien

ist dadurch vermieden.
c) In Betreff der Keller'schen Wandkarte der Schweiz'),

welche für alle Gemeindschulen de» Aargau's angeschafft werden

sollte, ist es seit Langem ganz stille geworden. Das neue Schuljahr

hat begonnen, und es ist zu wünschen, daß hier bald

geholfen werde. Wir kennen einige Echulpflegen, welche jene
Karte angeschafft haben, ohne eine fernere Weisung abzuwarten;
denn ohne ein solches Lehrmittel gedeiht der Unterricht in der

vaterländischen Gcograpie nicht.
-l) Auch über die Nebenbeamtungen der Gemeindschnllehrer

ist seit dem l7. Mai », I. noch nichts entschieden"), und doch

ist die Sache von groyer Wichtigkeit. Erst neulich hat ein Lehrer

sein Wegbleiben von der Konferenz damit entschuldigt, daß

er als Gemeindschreibcr durch dringende Geschäfte verhindert
worden sei-

Bericht über den Zustand des thurgauischen
Schulwesens im Schuljahre: Frühling 1833 bis
dahin l«Z4. - Ueber daS vorhergehende Schuljahr haben wir im
ersten Hefte der Echulblätter Bericht erstattet. Da solche'yc-
rtchle jedoch nie unmittelbar am Ende eines Schuljahres,
sondern, weil die verschiedenen Behörden ihre Beiträge dazu liefern
müssen, erst viel später zu Stande kommen können; so wird man
es begreiflich finden, daß von dem bezeichneten Schuljahre erst
jetzt in diesen Blättern die Rede ist. - SS ist hier zunächst in'S
Auge zu fassen, daß in der ersten Hälfte dieses Schuljahres noch
das alle (oder vielmehr gar kein) Schulgesetz in Kraft war, und
das neue erst im Ansang der zweiten Hälsre in'S Leben trat, ES
wird daher Zeder begreiflich finden, daß der Zustand unseres
Schalwesens Noch nicht auf der Höhe steht, die ihm das neue
Schulgesetz als Ziel gesteckt hat.

^) Elementarschulen, l. Die Schani",
^ ^ ^ " l e r, t)DieZahl der Schulen betrug

Eeu
^ ^ als im vorigen Jahre, indem 3 kleinere

und" ^weinden mit andern in der Nähe sich vereinigt hatten)

à,,, ^sammtschulen; ^ Gemeinden haben Succesfiv-

-, ^ Fraucnseld hat eine Successtvschulc mit
n, ebenso Weinfelden — nur mit dem Unterschiede, daß

6 und 7, G. 8l.
Schulbl. No. b und S. 8o.
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